
Gehörschutz am Musikum 
 

Der Schutz unseres Gehörs ist von hoher Bedeutung. Dennoch machen wir uns in unserem beruflichen 

Alltag oft nicht bewusst, was unsere Ohren alles leisten müssen. Unabhängig davon, ob wir die Musik 

als schön oder als weniger angenehm empfinden, sind unsere Ohren einer beträchtlichen Belastung 

ausgesetzt. Neben der Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Gehörs verursacht Lärm auf Dauer 

körperlichen Stress, der verschiedene negative Folgen haben kann. Ab einer gewissen Grenze ist der 

Betrieb verpflichtet, den Mitarbeitern entsprechende Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

Dafür gibt es bei uns einen angepassten Gehörschutz, der die Lärmbelastung reduziert und gleichzeitig 

ein differenziertes Hören ermöglicht. Bisher erhalten alle Mitarbeiter ab einer Belastung von 80 dB auf 

Wunsch einen solchen Gehörschutz vom Betrieb. Dies entspricht den Regelungen des 

Arbeitnehmerschutzgesetzes. 

Häufig besteht aber auch bei Kolleginnen und Kollegen, die formal unter dieser Grenze liegen, der 

Wunsch nach einem hochwertigen Gehörschutz. Dafür gibt es ein Budget, aus dem diejenigen, die in 

dem Bereich von 70 – 80 dB liegen, eine Förderung von 50,00 € bekommen können. Die Zuteilung 

erfolgt in der Reihenfolge der Ansuchen.  

Zur Bestellung des Gehörschutzes und Ansuchen der Förderung bitte bei Susanne Wohlleitner 

melden. 

 


